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Gültigkeit für FerialpraktikantInnen / VolontärInnen  ja 
Gültigkeit für Ferialaushilfen / Ferialarbeitskräfte ja 
Gültigkeit für geringfügig Beschäftigte I. ja 
Probezeit I.  3 Monate (BAG) 
Behaltepflicht  3 Monate (BAG) 
Internatskosten sind vom Lehrling selbst zu bezahlen 

1. Lehrjahr 35% der Beschäftigungsgruppe 3a: 459,20 

2. Lehrjahr 45% der Beschäftigungsgruppe 3a: 590,40 

Lehrlingsentschädigung 
 
 3. Lehrjahr 65% der Beschäftigungsgruppe 3a: 852,80 
Entlohnung FerialpraktikantInnen / VolontärInnen keine Regelung 
Entlohnung Ferialaushilfen / Ferialarbeitskräfte keine Regelung 
Entlohnung geringfügig Beschäftigte keine Regelung 

 
 
 
 
 
 
 
 


